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Abteilung Strassen: Unterhalt  

Die 4 Regionen und Bezirke 
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Tempo-30-Zone - Definition 

 Eine Tempo-30-Zone bezeichnet einen 
städtischen Perimeter mit 

 Maximalgeschwindigkeit 30 km/h 

 Rechtsvortritt bei Kreuzungen 

 Keine Fussgängerstreifen (ausser bei Schulen 
und Heimen) 

 Gestaltungselemente, die das friedliche 
Nebeneinander der Nutzenden fördern 
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Warum eine Tempo-30-Zone? 

 

 Lancierung durch Anwohnende oder 

durch ein Projekt der Stadt/Gemeinde 

 Erinnerung 

 Eine Ausnahme, kein Recht! 

 Orientiert an einer klaren Zielsetzung, 

nicht am Zeitgeist! 
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Grundlagen des 

Kantons 

 Kantonale Richtlinie 

für Tempo-30-

Zonen und 

Begegnungszonen 
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Bewilligung einer  

Tempo-30-Zone 

 Gesuch der Gemeinde mit summarischem Bericht 

 Gutachten und Beurteilung der «SCLV» (sous 

commission des limitations de vitesses) 

 Entscheid der «CCC» (Commission consultative de la 

circulation) 
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Summarischer Bericht gemäss 

Verordnung über die T30-Zonen 

Inhalt des Berichts zum Gesuch für eine Tempo-30-Zone:  

 

a) Allgemeine Ziele, die mit der Zone erreicht werden 

sollen 

b) Plan mit Strassenhierarchie 

c) Evaluation bestehender Sicherheitsdefizite 

d) Hinweise zu den aktuellen Geschwindigkeiten V50 / V85 

e) Liste, Beschreibung und Effekte der projektierten 

Massnahmen in Bezug auf die beschriebenen Ziele 
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Sous commission limitation 

de vitesse (SCLV) 

 Analysiert und begutachtet die Gesuche 

 

 Besteht aus: 

 Präsident der SCLV 

 Verantwortlichem für die Region 

 Signalisations-Inspektor des Bezirks 

 Verantwortlichem Geschwindigkeitsüberwachung 

bei der Kantonspolizei 
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Commission consultative 

de circulation (CCC) 

 LVCR art. 6 (Strassenverkehrs-Gesetz des Kantons VD) 

 Die «Commission consultative de circulation» wird vom 

Regierungsrat ernannt, sie besteht aus Vertretern 

verschiedener Departemente und dem für die Strassen 

zuständigen Departement. 

 Vertreten sind auch Personen von ausserhalb der 

Kantonsverwaltung. 

 Die «CCC» äussert sich: 

 zu den Projekten des für die Strassen zuständigen Departements, 

mit Bezug auf Geschwindigkeitsbegrenzungen; 

 zu Gesuchen von Gemeinden, Tempobeschränkungen, T30, etc. 
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CCC – Zusammensetzung 
 

 

 

 - Leiter Unterhalt der Abteilung Strassen und Nationalstrassen; 

 - Präsident der «sous-commission pour les limitations de vitesse»; 

 - Kommandant der Kantonspolizei; 

 - Leiter der Abteilung PkW, Fahrräder und Boote A; 

 - Leiter der Abteilung Raumordnung; 

 - der Generalstaatsanwalt; 

 - ein Vertreter der Gerichtsbehörden; 

 - ein Vertreter des kantonalen Gemeindeverbandes; 

 - ein Vertreter der kantonalen Sektion des TCS; 

 - ein Vertreter der kantonalen Sektion des ACS; 

 - ein Vertreter der kantonalen Sektion des ASTAG; 

 - ein Vertreter des Verbands Waadtländer Wanderwege; 

 - ein Vertreter des VCS. 

 - … 
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Ablehung des 

Gesuchs 

 Begründungsschreiben der CCC an die Gemeinde mit 

Hinweis auf die Einsprachemöglichkeiten 
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Genehmigung des 

Gesuchs  

 Bewilligung der Massnahme mit Publikation 

 Rekurs innerhalb von 30 Tagen möglich 

 Anbringen von Signalisation, Markierung und 

Gestaltungselementen 
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Kontrolle nach  

einem Jahr 

 Messung der Geschwindigkeit und des 

Verkehrsaufkommens 

 

 V85 < 38 km/h  

 Erreicht  Bestätigung der Abteilung Strassen 

 Nicht erreicht  zusätzliche Massnahmen / 

Aufhebung der Tempo-30-Zone 
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Kontrollen –  

Stand der Dinge 

 

 375 Tempo-30-Zonen im Kanton Waadt (von 

Einzelstrassen bis zu ganzen Quartieren) 

 25 % dieser Zonen wurden kontrolliert und validiert 

 Zeitraum 2009-2012 :      120 Kontrollen  =                     

42 %    et 58 %    
 

 Es braucht noch grosse Anstrengungen! 

 Zugleich ist eine Überprüfung ursprünglicher 

Entscheide (Planung) manchmal unumgehbar. 
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Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit 


